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B E R I C H T  D E S  A U F S I C H T S R A T S  

Das Geschäftsjahr 2022/2023 (1. Oktober 2022 bis 30. September 2023) der Deutschen  

Beteiligungs AG war geprägt von einer Erholung der Bewertungen am Kapitalmarkt, der Ver-

äußerung mehrerer Portfoliounternehmen und neuen Investitionen. Positive Einflüsse aus hö-

heren Bewertungen am Kapitalmarkt und erfolgreichen Veräußerungen konnten negative 

konjunkturelle Effekte überkompensieren und trugen zu einem Anstieg des Nettovermögens 

bei. 

Im Berichtsjahr befassten wir uns eingehend mit der Lage und der Entwicklung der Gesell-

schaft. Wir nahmen die uns nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Kon-

troll- und Beratungsaufgaben kontinuierlich und gewissenhaft wahr. Der Aufsichtsrat ließ 

sich dazu regelmäßig, zeitnah und detailliert schriftlich und mündlich vom Vorstand informie-

ren, insbesondere über den Geschäftsverlauf, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, das 

Wettbewerbsumfeld und die Perspektiven sowie über das Risikomanagement und die Com-

pliance in der DBAG. Der Vorstand unterrichtete uns auch über alle strategischen und die 

wichtigen operativen Entscheidungen sowie über seine künftige Geschäftspolitik. 

Veränderungen im Vorstand 

Im vergangenen Geschäftsjahr gab es zwei Veränderungen im Vorstand der DBAG. Melanie 

Wiese ist am 1. Januar 2023 als neuer Finanzvorstand in den Vorstand der DBAG eingetreten. 

Torsten Grede ist Ende Februar 2023 nach 32-jähriger Tätigkeit für die DBAG aus dem Vor-

stand ausgeschieden. Der Aufsichtsrat bedankt sich sehr herzlich bei Torsten Grede für die 

vielen Jahre der erfolgreichen Zusammenarbeit. Nachfolger als Sprecher des Vorstands ist 

Tom Alzin. 

Veränderungen im Aufsichtsrat 

Herr Prof. Dr. Kai C. Andrejewski gehört dem Aufsichtsrat seit dem 17. Januar 2023 an. Er 

folgt Herrn Philipp Möller nach, der sein Amt niedergelegt hatte. Herr Prof. Andrejewski 

wurde auf Antrag von Aufsichtsrat und Vorstand zunächst gerichtlich bestellt und sodann 

von der Hauptversammlung am 28. Februar 2023 in den Aufsichtsrat gewählt. Seit dem  

28. Februar 2023 ist er außerdem Vorsitzender des Prüfungsausschusses. 

Der Aufsichtsrat wählte mit Wirkung zum 1. März 2023 Herrn Dr. Jörg Wulfken zum stellver-

tretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats; er übernahm diese Funktion von  

Herrn Dr. Maximilian Zimmerer. 

Zum Ablauf des Geschäftsjahres 2022/2023 hat Frau Sonja Edeler ihr Mandat niedergelegt. 

Frau Sonja Edeler hat die Arbeit des Aufsichtsrats in den vergangenen Jahren durch ihre Er-

fahrung als Finanzexpertin bereichert. Nachfolgerin ist Frau Dr. Kathrin Köhling, die von der 

außerordentlichen Hauptversammlung am 2. November 2023 in den Aufsichtsrat gewählt 

wurde. 
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Aufsichtsratssitzungen im Berichtsjahr 

Im Geschäftsjahr 2022/2023 fanden sieben Aufsichtsratssitzungen statt, von denen zwei als 

Präsenzsitzung, drei als hybride Sitzungen in Präsenz und zugeschalteten Aufsichtsratsmit-

gliedern, und zwei als Telefon- oder als Videokonferenz abgehalten wurden. Der Aufsichtsrat 

tagte regelmäßig auch ohne Anwesenheit des Vorstands, um Tagesordnungspunkte zu dis-

kutieren, die den Vorstand selbst oder interne Aufsichtsratsangelegenheiten betrafen. Bei-

spiele waren im Berichtszeitraum die Beratungen des Aufsichtsrats über die Neubesetzung 

der Position des Finanzvorstands, die Aufhebung des Dienstvertrags von Herrn Grede und die 

Festsetzung der variablen Vorstandsbezüge. 

Fester Bestandteil der Sitzungen waren Berichte über die Situation in einzelnen Portfolioun-

ternehmen; dazu erhielten wir vom Vorstand vierteljährlich detaillierte schriftliche Berichte. 

In der als Präsenzsitzung und als Videokonferenz (hybrid) abgehaltenen Sitzung am  

28. NOVEMBER 2022  stellten wir den Jahresabschluss zum 30. September 2022 fest, verab-

schiedeten den Vergütungsbericht und den Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversamm-

lung, befassten uns mit der Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung am 28. Feb-

ruar 2023, mit der Portfolioentwicklung, mit der strategischen Weiterentwicklung der Gesell-

schaft und mit der Vorstandsvergütung. 

Eine am 14. DEZEMBER 2022  als Telefonkonferenz abgehaltene Sitzung des Aufsichtsrats 

diente der Beschlussfassung über die Aufhebung des Dienstvertrags von Torsten Grede. In 

einer am 8. FEBRUAR 2023 hybrid abgehaltenen Sitzung besprach der Aufsichtsrat die ab 

dem 1. März 2023 geltende Geschäftsverteilung innerhalb des Vorstands und ernannte Tom 

Alzin zum neuen Sprecher des Vorstands. 

In einer am 28.  FEBRUAR 2023  2023  im Anschluss an die Hauptversammlung abgehaltenen 

Präsenzsitzung wurde Herr Dr. Jörg Wulfken zum stellvertretenden Vorsitzenden des Auf-

sichtsrats und Herr Prof. Dr. Kai C. Andrejewski zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 

gewählt. 

In der hybrid abgehaltenen Sitzung am 10. MAI 2023  wurden wir über die Portfolioentwick-

lung und über verschiedene strategische Themen informiert. 

Eine am 9.  AUGUST 2023 als Telefonkonferenz abgehaltene Sitzung des Aufsichtsrats diente 

der ersten Information des Aufsichtsrats über die geplante Partnerschaft mit der ELF Capital 

Group. In dieser Sitzung wurde ein aus Herrn Dr. Otto, Herrn Holtrup und Herrn Dr. Zimmerer 

bestehender Transaktionsausschuss gebildet, in dem die Transaktion in der Folge in drei Sit-

zungen (18. August 2023, 25. August 2023 und 4. September 2023) eingehend mit dem 

Vorstand diskutiert wurde. 

In einer am 14. SEPTEMBER 2023 als Präsenzsitzung abgehaltenen Sitzung stimmten wir 

dem Erwerb einer Beteiligung an der ELF Capital Group zu und verabschiedeten die Beschluss-

vorschläge an die außerordentliche Hauptversammlung am 2. November 2023. Weiter infor-

mierte uns der Vorstand über die Portfolioentwicklung, über das Budget für das Geschäftsjahr 

2023/2024 und über die Planung für die Jahre 2024/2025 bis 2025/2026. Wir wirkten an der 

Erklärung zur Unternehmensführung mit und gaben die Entsprechenserklärung zum Deut-

schen Corporate Governance Kodex ab. Außerdem wurden uns Vorschläge für Aus- und Fort-

bildungsmaßnahmen in unserer Tätigkeit als Aufsichtsräte vorgelegt. 

Der Sprecher des Vorstands informierte den Vorsitzenden des Aufsichtsrats im Berichtszeit-

raum immer zeitnah über wichtige Geschäftsvorfälle; der Gesamtaufsichtsrat wurde 
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anschließend jeweils entsprechend unterrichtet. In alle wesentlichen Entscheidungen waren 

wir eingebunden. 

Corporate Governance 

Wir beobachten fortlaufend die Entwicklung der Corporate-Governance-Praxis in Deutsch-

land. Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir uns mit den Grundsätzen, Empfehlun-

gen und Anregungen des Deutschen Corporate Governance Kodex („DCGK“) befasst. Der 

Vorstand berichtet gemeinsam mit dem Aufsichtsrat in der Erklärung zur Unternehmensfüh-

rung ausführlich über die Corporate Governance des Unternehmens. Die Erklärung zur Un-

ternehmensführung stellen wir auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung. Vorstand 

und Aufsichtsrat gaben zuletzt im September 2023 ihre jährliche Entsprechenserklärung 

(§ 161 AktG) auf Basis des DCGK in dessen Fassung vom 28. April 2022 ab und die Gesell-

schaft machte diese Erklärung auf ihrer Website dauerhaft öffentlich zugänglich. 

Jedes Aufsichtsratsmitglied legt dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats gegenüber möglicher-

weise auftretende Interessenkonflikte entsprechend den Empfehlungen des DCGK offen. Im 

abgelaufenen Geschäftsjahr gab es keine Hinweise auf Interessenkonflikte. 

Arbeit in den Ausschüssen 

Um seine Aufgaben durch Arbeitsteilung effizienter wahrnehmen zu können, hat der Auf-

sichtsrat im Einklang mit den Vorgaben des Aktiengesetzes und den Empfehlungen des 

DCGK einen Präsidialausschuss, der auch die Aufgaben eines Nominierungsausschusses er-

füllt, sowie einen Prüfungsausschuss eingerichtet. 

Arbeit des Präsidialausschusses (zugleich Nominierungsausschuss) 

Der Präsidial- und Nominierungsausschuss tagte im vergangenen Geschäftsjahr zweimal je-

weils im Rahmen einer Video- oder Telefonkonferenz: Am 1. OKTOBER 2022  befasste sich 

der Ausschuss mit der Bestellung von Melanie Wiese zum Finanzvorstand. In seiner Sitzung 

am 1. SEPTEMBER 2023 verabschiedete der Ausschuss seine Empfehlung an den Aufsichts-

rat, der Hauptversammlung die Bestellung von Frau Dr. Kathrin Köhling zum Aufsichtsratsmit-

glied vorzuschlagen. 

Arbeit des Prüfungsausschusses 

Der Prüfungsausschuss hat im vergangenen Geschäftsjahr fünf Sitzungen abgehalten. Ge-

genstand der Sitzungen waren überwiegend der Jahres- und der Konzernabschluss, der Halb-

jahresfinanzbericht und die Quartalsmitteilungen, die jeweils vor ihrer Veröffentlichung in der 

Ausschusssitzung mit dem Vorstand besprochen wurden. 

In einer hybrid abgehaltenen Sitzung am 17. NOVEMBER 2022  wurde das vorläufige Er-

gebnis des Geschäftsjahres 2021/2022 erläutert. Weiter wurden die Entwürfe des Jahres- und 

des Konzernabschlusses zum 30. September 2022 besprochen und der Abschlussprüfer be-

richtete über den Status und erste Ergebnisse der Prüfung.  

In der am 28. NOVEMBER 2022 hybrid abgehaltenen Sitzung erstatte der Vorstand seinen 

Bericht über das Geschäftsjahr 2021/2022 und BDO berichtete über das Ergebnis der Ab-

schlussprüfung. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses beschlossen sodann, dem Aufsichts-

rat die Billigung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses zum 30. September 2022 

zu empfehlen. Der Prüfungsausschuss schlug dem Aufsichtsrat außerdem vor, der Hauptver-

sammlung die Bestellung der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg, 

Niederlassung Frankfurt am Main („BDO“), zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 

2022/2023 und zum Prüfer für eine prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und 

des verkürzten Zwischenlageberichts zum 31. März 2023 vorzuschlagen. Die Hauptversamm-

lung am 28. Februar 2023 stimmte dem zu. 
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In der hybrid abgehaltenen Sitzung am 8.  FEBRUAR 2023  befasste sich der Prüfungsaus-

schuss unter anderem mit dem Zwischenabschluss zum 31. Dezember 2022 und mit der 

Quartalsmitteilung. 

Der von der Hauptversammlung am 28. Februar 2023 gewählte Abschlussprüfer BDO berich-

tete am 10. MAI 2023  in einer hybrid in Präsenz mit zugeschalteten Teilnehmern abgehal-

tenen Sitzung des Prüfungsausschusses über das Ergebnis der prüferischen Durchsicht des 

Zwischenabschlusses zum 31. März 2023, den wir in dieser Sitzung auch mit dem Vorstand 

erörterten. In der Sitzung haben wir auch die Qualität der Abschlussprüfung beurteilt. Au-

ßerdem nahmen wir den Risikobericht des Vorstands zur Kenntnis. 

Der Zwischenabschluss zum 30. Juni 2023 stand im Mittelpunkt der ebenfalls hybrid abge-

haltenen Sitzung am 9. AUGUST 2023 . Der Prüfungsausschuss erörterte den Bericht des 

Vorstands zum Zwischenabschluss und die Quartalsmitteilung zu diesem Stichtag. Wir erhiel-

ten und besprachen in dieser Sitzung auch den Bericht der Internen Revision der DBAG. Eben-

falls besprochen wurde in dieser Sitzung die Prüfungsstrategie, die Prüfungsplanung und die 

Prüfungsschwerpunkte für die Abschlussprüfung zum 30. September 2023. 

Der Prüfungsausschuss hat im Verlauf des Berichtsjahres den Rechnungslegungsprozess so-

wie die Wirksamkeit des internen Kontroll- und Revisionssystems und des Risikomanagement-

systems überwacht. Dabei ergaben sich von unserer Seite keine Beanstandungen an der Pra-

xis der Gesellschaft. Wir befassten uns mit der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und den 

vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten Leistungen (Nichtprüfungsleistungen). Ferner ha-

ben die Mitglieder des Prüfungsausschusses Gespräche mit ausgewählten Mitarbeitern der 

zweiten Führungsebene geführt. 

Sitzungsteilnahme 

An allen Sitzungen des Aufsichtsrats haben im Berichtszeitraum alle Aufsichtsratsmitglieder 

teilgenommen. An allen Sitzungen des Prüfungsausschusses, des Präsidialausschusses und 

des Nominierungsausschusses nahmen im Berichtszeitraum jeweils alle Ausschussmitglieder 

teil. 

Fortbildung 

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen nehmen die Mitglieder des Aufsichtsrats eigenverant-

wortlich wahr; sie werden dabei von der Gesellschaft unterstützt.  

Im Berichtszeitraum haben die Aufsichtsratsmitglieder an internen und externen Veranstal-

tungen teilgenommen, um ihre Sachkunde aufrechtzuerhalten und auszubauen. Mehrere 

Aufsichtsratsmitglieder haben an einer Veranstaltung mit den Investoren der DBAG-Fonds 

teilgenommen; die Veranstaltung wurde aufgenommen und die Aufzeichnung anschließend 

allen Mitgliedern des Aufsichtsrats zur Verfügung gestellt. Der Aufsichtsrat hat sich im Rah-

men einer Sitzung eingehend mit den aktuellen regulatorischen Entwicklungen im Bereich 

Abschlussprüfung und Rechnungslegung befasst und diese mit dem Abschlussprüfer disku-

tiert. Externe Veranstaltungen haben die Aufsichtsratsmitglieder individuell wahrgenommen. 

Jahres- und Konzernabschlussprüfung ohne Beanstandungen 

Der Aufsichtsrat hatte vor seinem Vorschlag an die Hauptversammlung, die BDO AG Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg, Niederlassung Frankfurt am Main („BDO“), 

zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022/2023 zu wählen, von BDO eine Unabhän-

gigkeitserklärung erhalten. Nach der Hauptversammlung 2023, die unserem Wahlvorschlag 

gefolgt war, beauftragte der Vorsitzende des Prüfungsausschusses BDO mit der Prüfung. Der 

Auftrag sieht vor, dass wir unverzüglich über alle für unsere Aufgaben wesentlichen Feststel-

lungen und Vorkommnisse informiert werden, die sich im Zuge der Prüfung ergeben. Ihre 

Prüfungsplanung erläuterten die Prüfer in der Sitzung des Prüfungsausschusses am 9. August 
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2023. BDO war für die DBAG als Abschlussprüfer erstmals für das Geschäftsjahr 2018/2019 

tätig. 

BDO hat den Jahresabschluss der Deutschen Beteiligungs AG für das Geschäftsjahr 

2022/2023 sowie den zusammengefassten Lagebericht der Deutschen Beteiligungs AG und 

des Konzerns einschließlich der zugrunde liegenden Buchführung geprüft und mit dem un-

eingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Das Gleiche gilt für den Konzernabschluss 

des Geschäftsjahres 2022/2023. Der Konzernabschluss wurde nach den International Finan-

cial Reporting Standards (IFRS) aufgestellt. Der Abschlussprüfer bestätigte, dass der Konzern-

abschluss den IFRS, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, und den ergänzend 

nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden Vorschriften entspricht und dass der Konzernab-

schluss insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie die Chan-

cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 

Der Aufsichtsrat hat den geprüften und testierten Jahresabschluss der Deutschen  

Beteiligungs AG zum 30. September 2023 und den zusammengefassten Lagebericht der 

Deutschen Beteiligungs AG und des Konzerns rechtzeitig erhalten, unter Berücksichtigung 

des Berichts des Prüfungsausschussvorsitzenden und der Abschlussprüfer selbst geprüft und 

die Unterlagen mit dem Vorstand und dem Abschlussprüfer im Einzelnen besprochen. Dies 

gilt auch für den Konzernabschluss und für den Gewinnverwendungsvorschlag. 

Die Abschlussprüfer erläuterten in der Sitzung des Prüfungsausschusses am 16. November 

2023 die vorläufigen Prüfungsfeststellungen. Der Bericht des Abschlussprüfers wurde ohne 

die Anwesenheit des Vorstands erörtert. In unserer Sitzung am 29. November 2023 und in 

der Sitzung des Prüfungsausschusses am selben Tag stellten sie die Ergebnisse ihrer Prüfung 

dar. Es ergaben sich keine Beanstandungen. Sie berichteten auch über Leistungen, die sie 

zusätzlich zu den Abschlussprüfungsleistungen erbracht hatten. Unsere Fragen beantworte-

ten die Abschlussprüfer umfassend. Auch nach eigener eingehender Prüfung des Jahres- und 

Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts der Deutschen  

Beteiligungs AG zum 30. September 2023, des Berichts der BDO zum Ergebnis der Abschluss-

prüfung und des Berichts des Vorstands über das Geschäftsjahr 2022/2023 ergaben sich 

keine Beanstandungen. Dem Ergebnis der Prüfung der Abschlussprüfer stimmten wir zu. Am 

29. November 2023 billigten wir, dem Vorschlag des Prüfungsausschusses folgend, den Kon-

zernabschluss und den Jahresabschluss der Deutschen Beteiligungs AG. Der Jahresabschluss 

ist damit festgestellt.  

Der Vorstand hat am 20. November 2023 seinen Vorschlag zur Verwendung des Bilanzge-

winns beschlossen und der Aufsichtsrat hat sich durch Beschluss vom 29. November 2023 

dem Vorschlag des Vorstands angeschlossen, der Hauptversammlung die Ausschüttung einer 

Dividende in Höhe von 1,00 Euro je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen. 

Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im 

vergangenen Jahr mit großem Engagement zu den erfolgreichen Transaktionen und der Wei-

terentwicklung des Unternehmens beigetragen haben, seine Anerkennung und seinen Dank 

aus. 

 

Frankfurt am Main, 29. November 2023 

 

 

 

Dr. Hendrik Otto  

Vorsitzender des Aufsichtsrats 
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V E R G Ü T U N G S B E R I C H T  G E M Ä ß  §  1 6 2  A K T G  

Der Vergütungsbericht stellt die Struktur und Höhe der Vergütung für die gegenwärtigen 

und ehemaligen Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder der Deutschen Beteiligungs AG 

(DBAG oder die Gesellschaft) im Berichtsjahr 2022/2023 dar. Der Bericht entspricht den An-

forderungen des § 162 AktG. Die Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Ko-

dex (DCGK) in der Fassung vom 28. April 2022 sind nach Maßgabe der im September 2023 

veröffentlichten Entsprechenserklärung ebenfalls berücksichtigt. 

Vorbemerkung 

Im Berichtsjahr wurde der Generationswechsel im Vorstand der Deutschen Beteiligungs AG 

abgeschlossen. Zum neuen Sprecher des Vorstands der DBAG ist Tom Alzin ernannt worden. 

Der bisherige Sprecher des Vorstands, Torsten Grede, hat sein Vorstandsamt zum  

28. Februar 2023 niedergelegt. Melanie Wiese ist am 1. Januar 2023 als neuer Finanzvorstand 

in den Vorstand eingetreten und hat die Verantwortung für den Finanzbereich von Torsten 

Grede übernommen. 

Auf Ebene des Aufsichtsrats ist anstelle von Philipp Möller, der sein Amt zum  

30. September 2022 niedergelegt hatte, Prof. Dr. Kai C. Andrejewski am 17. Januar 2023 

zunächst gerichtlich als Nachfolger bestellt worden und sodann von der Hauptversammlung 

am 28. Februar 2023 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für 

das Geschäftsjahr 2026/2027 beschließt, als Mitglied des Aufsichtsrats gewählt worden. 

Sonja Edeler hat ihr Aufsichtsratsamt zum Ende des Berichtsjahres (30. September 2023) nie-

dergelegt. Dr. Kathrin Köhling wurde am 2. November 2023 von der außerordentlichen 

Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählt. 

Vergütung der Vorstandsmitglieder 

Der Aufsichtsrat hat das geltende Vergütungssystem in seiner Sitzung am 14. Dezember 2022 

beschlossen (Vergütungssystem 2022). Damit hat der Aufsichtsrat das von ihm am  

11. September 2020 beschlossene Vergütungssystem (Vergütungssystem 2020) in einigen 

Punkten inhaltlich weiterentwickelt und aktualisiert. Das Vergütungssystem 2022 gilt erst-

mals ab dem Geschäftsjahr 2022/2023 und wurde in der ordentlichen Hauptversammlung 

vom 28. Februar 2023 gemäß § 120a Abs. 1 AktG gebilligt. 

Die Vergütung richtete sich im Berichtsjahr für sämtliche amtierenden bzw. im Berichtsjahr 

ausgeschiedenen Mitglieder des Vorstands nach dem Vergütungssystem 2022, dessen 

Grundzüge nachfolgend zusammenfassend dargestellt sind. 
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Grundzüge der Vorstandsvergütung und des zugrunde liegenden Vergütungs-
systems 

Die Gesamtbezüge des Vorstands setzen sich aus den folgenden Vergütungskomponenten 

zusammen: 

› Festgehalt, 

› einjährige variable Vergütung, 

› mehrjährige variable Vergütung, 

› gegebenenfalls eine Tantieme für Langfristige Beteiligungen der DBAG, 

› gegebenenfalls Versorgungszusagen sowie 

› Nebenleistungen. 

Von den amtierenden Vorstandsmitgliedern kann Jannick Hunecke darüber hinaus nach-

laufende Vergütungen aus abgeschlossenen Vergütungsmodellen erhalten. 

Die nachfolgende Übersicht zeigt die wesentlichen Komponenten des Vergütungssystems, 

die Grundzüge ihrer jeweiligen Ausgestaltung sowie ihre jeweilige Bedeutung für die lang-

fristige Entwicklung der Gesellschaft (Strategiebezug): 

 

VERGÜTUNGSELEMENT AUSGESTALTUNG STRATEGIEBEZUG 
Feste Vergütungselemente 
Festvergütung Auszahlung in zwölf monatlichen Raten Sicherstellung einer angemesse-

nen Grundvergütung, die zur 

Vermeidung von Anreizen für das 

Eingehen unangemessener Risi-

ken beiträgt 

Nebenleistungen Nebenleistungen umfassen insbes. die Bereit-

stellung eines Geschäftswagens (ersatzweise 

Zahlung einer Car Allowance), Versicherungs-

leistungen (Risikolebens- und Unfallversiche-

rung) sowie betragsmäßig begrenzte Zu-

schüsse zu Kranken- und Rentenversicherung 

 

Begrenzung des Gesamtwerts auf 10 % des 

Festgehalts des jeweiligen Vorstandsmitglieds 

Gewährung marktüblicher Ne-

benleistungen, die zur Bindung 

qualifizierter Vorstandsmitglieder 

beitragen 

Versorgungsregelung Für Jannick Hunecke beitragsorientierte Di-

rektzusage (Besitzstand); für sämtliche Vor-

standsmitglieder Übernahme des satzungs-

mäßigen Arbeitgeberanteils der Versorgungs-

beiträge für den BVV Versicherungsverein des 

Bankgewerbes a.G. (als Teil der Nebenleistun-

gen erfasst) 

Absicherung einer adäquaten Al-

tersversorgung als Teil einer wett-

bewerbsfähigen Vergütung 

Variable Vergütungselemente 
Einjährige variable Vergütung Jahresbonus mit Auszahlung im Dezember 

des nachfolgenden Geschäftsjahres 

 

Bemessung nach billigem Ermessen im Hin-

blick auf kollektive Leistung (Gewichtung 

Element der kurzfristigen variab-

len Vergütung mit Leistungsan-

reizen insbes. für operative 

Schwerpunkte und strategische 

Kernthemen 
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VERGÜTUNGSELEMENT AUSGESTALTUNG STRATEGIEBEZUG 
75 %) hinsichtlich folgender Leistungskrite-

rien: 

 Unternehmensstrategie 

 Entwicklung Nettovermögenswert und 

Ergebnis Fondsberatung 

 Weiterentwicklung Compliance-System 

und ESG-System 

 Kapitalmarktpositionierung 

 Personalentwicklung 

Bemessung nach billigem Ermessen im Hin-

blick auf individuelle Leistung (Gewichtung 

25 %) im jeweiligen verantworteten Ge-

schäftsbereich 

 

Begrenzung der Auszahlung auf 40 % des 

Festgehalts des jeweiligen Vorstandsmitglieds 

Mehrjährige variable Vergü-

tung 

Jährlich ausgelobter Langfristbonus mit drei-

jähriger Referenzperiode  

 

Bemessung nach Erreichung festgelegter 

Ziele für zwei Leistungskriterien: 

 durchschnittliche Entwicklung des Net 

Asset Value (NAV) unter Berücksichti-

gung von Dividenden und Kapitalmaß-

nahmen (Gewichtung 75 %)  

 durchschnittlicher Gewinn vor Steuern 

aus dem Geschäftsbereich Fondsbera-

tung (Gewichtung 25 %) 

Begrenzung der Auszahlung auf 80 % des 

Festgehalts des jeweiligen Vorstandsmitglieds  

Langfristig ausgerichtetes Vergü-

tungselement incentiviert nach-

haltigen Unternehmenserfolg ge-

messen an anspruchsvollen Zielen 

in beiden Segmenten Private-

Equity-Investments und Fondsbe-

ratung 

Tantieme für Langfristige Betei-

ligungen 

Bonus für Vorstandsmitglieder, die dem In-

vestment Advisory Team angehören 

 

Wenn DBAG ihr eingesetztes Kapital zuzüg-

lich einer Mindestrendite von 8 % jährlich re-

alisiert hat, wird vom Erfolg in einer zweijäh-

rigen Investitionsperiode ein Teilbetrag von 

insgesamt 15 % an die Mitglieder des Invest-

ment Advisory Teams ausgeschüttet. Als Mit-

glieder des Investment Advisory Teams erhal-

ten Vorstandsmitglieder hiervon einen Anteil, 

wenn Rückflüsse an DBAG erfolgt sind 

 

Begrenzung auf 65 % des jährlichen Festge-

halts des jeweiligen Vorstandsmitglieds (bei 

Überschreiten zweimaliger Übertrag ins 

nächste Geschäftsjahr) 

Zusätzliche Incentivierung der er-

folgreichen Entwicklung des Ge-

schäftsfelds Langfristiger Beteili-

gungen durch die DBAG 
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Sonstige  
Vergütungsregelungen 

  

Maximalvergütung Maximaler Vergütungsaufwand je Geschäfts-

jahr und Vorstandsmitglied von 1.888 Tau-

send Euro 

Obergrenze zur Vermeidung un-

angemessen hoher Vergütungen 

Malus und Claw-Back DBAG kann variable Vergütung bei bestimm-

ten schwerwiegenden Pflichtverletzungen ei-

nes Vorstandsmitglieds ganz oder teilweise 

reduzieren (Malus) oder zurückfordern (Claw-

Back) 

Zusätzliches Element im Hinblick 

auf Compliance-Verantwortung 

des Vorstands 

Aktienerwerbsverpflichtung Verpflichtung der Vorstandsmitglieder zum 

Erwerb von DBAG-Aktien im Umfang von 

mindestens 35 % des Nettobetrages der ge-

zahlten mehrjährigen variablen Vergütung; 

Aktienhalteverpflichtung für mindestens vier 

Jahre (jedoch nicht über Beendigung der Vor-

standsmitgliedschaft hinaus) 

Verstärkte Ausrichtung der Vor-

standvergütung auf die Interes-

sen von Aktionärinnen und Akti-

onären 

 
Angemessenheit der Vorstandsvergütung 

Maßstab für die Angemessenheit der Gesamtvergütung sind insbesondere die Aufgaben des 

jeweiligen Vorstandsmitglieds, dessen persönliche Leistung sowie die wirtschaftliche Lage, 

der Erfolg und die Zukunftsaussichten der DBAG. Dabei werden zum einen die Vergütungs-

strukturen und das Vergütungsniveau berücksichtigt, die im Private-Equity-Geschäft üblich 

und für die Gewinnung und Bindung qualifizierter Führungskräfte erforderlich sind. Zum an-

deren werden die Vergütungsstrukturen und das Vergütungsniveau vergleichbarer börsen-

notierter SDAX-Unternehmen und einer individuellen Vergleichsgruppe herangezogen, um 

die Marktüblichkeit der Vorstandsvergütung zu beurteilen. Zur Sicherstellung der Angemes-

senheit der Vergütung stellt der Aufsichtsrat regelmäßig einen horizontalen sowie einen ver-

tikalen Vergütungsvergleich an. 

Einer externen Überprüfung ist zuletzt das dem aktuellen Vergütungssystem 2022 zugrunde 

liegende Vergütungssystem 2020 unterzogen worden. Zur Beurteilung der Angemessenheit 

der Vergütung wurde seinerzeit die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

(„EY“) hinzugezogen. Im Zuge dieser Überprüfung wurde die Üblichkeit der konkreten Ge-

samtvergütung der Vorstandsmitglieder durch EY im Vergleich zu anderen Unternehmen un-

ter Heranziehung einer geeigneten Vergleichsgruppe anderer Unternehmen als Peer-Group 

beurteilt. EY hat die Beurteilung des Vergütungssystems und der Angemessenheit der Ver-

gütung als unabhängiger externer Vergütungsexperte durchgeführt und eine entsprechende 

Unabhängigkeitserklärung abgegeben. EY ist zu dem Ergebnis gelangt, dass das Vorstands-

vergütungssystem die regulatorischen Anforderungen erfüllt und dass die Vorstandsvergü-

tung in Höhe und Struktur üblich und angemessen ist. Für den Peer-Group-Vergleich wurde 

auf die entsprechenden SDAX-Unternehmen sowie auf eine individuelle Vergleichsgruppe 

abgestellt. Die individuelle Vergleichsgruppe bestand aus den Unternehmen Bellevue Group 

AG, BrookfieldAsset Management Inc., DeACapital S.p.A., eQ Oyj, Eurazeo SE, INDUS Hol-

ding AG, IP Group PLC, LiontrustAsset Management PLC, Lloyd Fonds AG, MBB SE, Onex 

Corporation, Partners Group Holding AG, Record PLC, Sanne Group PLC, TamburiInvestment 

Partners S.p.A. sowie UBM Development AG. 
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Die einzelnen Vergütungsbestandteile 

Festvergütung 

Die Vorstandsmitglieder erhalten ein jährliches Festgehalt, das in zwölf gleichen Raten mo-

natlich ausgezahlt wird. Das im Berichtsjahr jeweils ausgezahlte Festgehalt ist in untenste-

henden Tabellen (Abschnitt „Gewährte und geschuldete Vergütung der gegenwärtigen und 

im Berichtsjahr ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder“) ausgewiesen. 

Einjährige variable Vergütung 

Die einjährige variable Vergütung bemisst sich zu 75 Prozent nach der Leistung des Vorstands 

insgesamt und zu 25 Prozent nach der individuellen Leistung des Vorstandsmitglieds in dem 

jeweiligen Geschäftsjahr. 

Die einjährige variable Vergütung kann bis zu 40 Prozent des jeweiligen Festgehalts des Vor-

standsmitglieds betragen und wird jährlich im Dezember des folgenden Geschäftsjahres aus-

gezahlt. Bei einer Bewertung der Leistung durch den Aufsichtsrat mit 100 Prozent erhält das 

Vorstandsmitglied 80 Prozent der maximal möglichen einjährigen variablen Vergütung. Die 

Leistungsbewertung kann bis zu 120 Prozent betragen, was zu einer Auszahlung der maximal 

möglichen einjährigen variablen Vergütung führt. Bei einer Leistungsbewertung von  

80 Prozent erhält das Vorstandsmitglied 60 Prozent der maximal möglichen einjährigen Ver-

gütung. Bei einer Leistungsbewertung zwischen 80 und 100 Prozent bzw. zwischen 100 und 

120 Prozent ist der auszuzahlende Betrag der einjährigen variablen Vergütung linear zu er-

mitteln. Bei einer Leistungsbewertung mit weniger als 80 Prozent wird keine einjährige vari-

able Vergütung gezahlt. 

Der Aufsichtsrat ermittelt nach Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres die Leistung des Vor-

stands insgesamt nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung folgender Leistungskrite-

rien: 

› Umsetzung der Unternehmensstrategie, 

› kurzfristige Entwicklung des Nettovermögenswertes und des Ergebnisses aus der 

Fondsberatung, 

› Umsetzung und Weiterentwicklung des Compliance-Systems und des ESG-Systems, 

› Entwicklung der Kapitalmarktpositionierung, 

› Personalentwicklung. 

Die individuelle Leistung des Vorstandsmitglieds ermittelt der Aufsichtsrat nach Ablauf des 

jeweiligen Geschäftsjahres nach billigem Ermessen anhand der Entwicklung des von dem je-

weiligen Vorstandsmitglied verantworteten Geschäftsbereichs. 

Etwaige Compliance-Verstöße oder sonstige Pflichtverletzungen des Vorstandsmitglieds wer-

den vom Aufsichtsrat nach billigem Ermessen berücksichtigt und können zu einer Reduzie-

rung der einjährigen variablen Vergütung führen, in schwerwiegenden Fällen sogar zu einer 

Reduzierung auf null. 

Die einjährige variable Vergütung ist – ebenso wie die weiteren variablen Vergütungsele-

mente – auf Anreize zur langfristigen Steigerung des Unternehmenswerts durch Steigerung 

des Wertes der beiden Geschäftsfelder Private-Equity-Investments und Fondsberatung gerich-

tet. Dabei ermöglichen die vorgegebenen Leistungskriterien eine ausgewogene Berücksichti-

gung strategischer Schwerpunkte in der Unternehmensentwicklung einschließlich der Be-

rücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. 
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Leistungsbewertung im Berichtsjahr 

Nach Ende des Geschäftsjahres 2022/2023 hat der Aufsichtsrat die Leistung des Vorstands 

insgesamt sowie die individuelle Leistung der jeweiligen Vorstandsmitglieder beurteilt. Dabei 

wurden die Beurteilungen und Empfehlungen des Präsidialausschusses des Aufsichtsrats be-

rücksichtigt. 

Der Aufsichtsrat berücksichtigte bei der Beurteilung der Gesamtleistung des Vorstands im Be-

richtsjahr besonders das Geschäftsergebnis, die strategische Weiterentwicklung, speziell die 

Erweiterung in den Bereich Private Debt, die vollzogenen und die vereinbarten Exits, den In-

vestmentfortschritt und die Aktienkursentwicklung. 

Die maßgebliche individuelle Leistung der Vorstandsmitglieder im Berichtsjahr wurde anhand 

der Entwicklung im jeweiligen Geschäftsbereich der Vorstandsmitglieder beurteilt.  

Die vom Aufsichtsrat festgelegte jeweilige individuelle Leistungsbeurteilung ist der nachfol-

genden Tabelle (Einjährige variable Vergütung – Überblick Zielerreichungen) zu entnehmen. 

 

EINJÄHRIGE VARIABLE VERGÜTUNG – ÜBERBLICK ZIELERREICHUNGEN 

Vorstandsmitglied  Kollektive Vorstandsleistung 
gewichtet zu 75 % 

 Individuelle Vorstandsleistung 
gewichtet zu 25 % 

 Gesamtleistung 

Tom Alzin 100 % 105 % 101,25 %

Jannick Hunecke 100 % 105 % 101,25 %

Melanie Wiese 100 % 95 % 98,75 %

Torsten Grede 100 % 100 % 100,00 %

 

Anhaltspunkte für Compliance-Verstöße oder sonstige Pflichtverletzungen der Vorstandsmit-

glieder, die Anlass zu einer Reduzierung der einjährigen variablen Vergütung gegeben hätten, 

lagen dem Aufsichtsrat nicht vor. 

Der Aufsichtsrat ist ferner berechtigt, bei der Gewährung und Auszahlung variabler Vergü-

tungskomponenten außergewöhnlichen Entwicklungen in angemessenem Rahmen Rech-

nung zu tragen. Im Berichtsjahr waren keine solchen außergewöhnlichen Entwicklungen fest-

zustellen. 

Die Höhe der jeweiligen Auszahlungen der für das Berichtsjahr gewährten einjährigen 
variablen Vergütung ist den untenstehenden Tabellen (Gewährte und geschuldete Ver-

gütung nach § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG – Amtierende Vorstandsmitglieder bzw. – Im 

Berichtsjahr ausgeschiedene Vorstandsmitglieder) zu entnehmen. 

Mehrjährige variable Vergütung 

Die im geltenden Vergütungssystem für den Vorstand vorgesehene mehrjährige variable Ver-

gütung bemisst sich nach den beiden folgenden Kriterien: (i) Durchschnittliche Entwicklung 

des Nettovermögenswertes (Net Asset Value, kurz NAV) zuzüglich der ausgeschütteten Divi-

denden und korrigiert im Fall von Kapitalmaßnahmen wie Kapitalerhöhungen oder Aktien-

rückkäufen (im Folgenden „Wachstumsrate NAV") sowie (ii) Ergebnis vor Steuern des Ge-

schäftsbereichs Fondsberatung (im Folgenden „Ergebnis Fondsberatung“). Für die Erfüllung 

beider Kriterien ist eine dreijährige Referenzperiode maßgeblich. Die Zielerreichung bemisst 

sich nach den zu Beginn jedes Dreijahreszeitraums vom Aufsichtsrat festgelegten Zielen für 

die beiden Kriterien. Das Kriterium Wachstumsrate NAV fließt zu 75 Prozent in die Bemes-

sung der mehrjährigen variablen Vergütung ein, das Kriterium Ergebnis Fondsberatung zu 

25 Prozent. Die mehrjährige variable Vergütung kann maximal 80 Prozent des Festgehalts 

des jeweiligen Vorstandsmitglieds betragen. 

Etwaige Compliance-Verstöße oder sonstige Pflichtverletzungen des Vorstandsmitglieds wer-

den vom Aufsichtsrat nach billigem Ermessen berücksichtigt und können zu einer 
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Reduzierung der mehrjährigen variablen Vergütung führen, in schwerwiegenden Fällen sogar 

zu einer Reduzierung auf null. 

Die mehrjährige variable Vergütung setzt spezifische Anreize zur Steigerung des langfristen 

Unternehmenserfolges in den beiden Geschäftsfeldern Private-Equity-Investments und 

Fondsberatung im Hinblick auf das übergeordnete strategische Ziel einer langfristigen Stei-

gerung des Unternehmenswerts. 

Die mehrjährige variable Vergütung wird jährlich im Dezember ausgezahlt. Bei unterjährigem 

Beginn eines Vorstandsdienstvertrags erhält das Vorstandsmitglied die mehrjährige variable 

Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr zeitanteilig. Für das Jahr des Ausscheidens wird 

keine mehrjährige variable Vergütung gezahlt. 

Melanie Wiese wurde im Hinblick auf den Eintritt in den Vorstand zum 1. Januar 2023 eine 

mehrjährige variable Vergütung auf Basis einer pauschalierten Ermittlung der Bemessungs-

kriterien (Wachstumsrate NAV und Ergebnis Fondsberatung) dienstvertraglich zugesagt. Die 

pauschalierte Ermittlung berücksichtigt, dass neu eintretende Vorstandsmitglieder erst in die 

bereits laufenden Referenzperioden „hineinwachsen“. 

Für das Vorstandsmitglied Torsten Grede ist zwischen der Gesellschaft und ihm in dem Ver-

trag über die Aufhebung seines Dienstvertrags zum 28. Februar 2023 vereinbart worden, 

dass Auszahlungen der mehrjährigen variablen Vergütung für den Referenzzeitraum Ge-

schäftsjahre 2020/2021 bis 2022/2023 im Dezember 2023 mit 2/3 des Betrags erfolgen, der 

sich bei fortlaufender Tätigkeit von Herrn Grede bis zum Ende des Referenzeitraums ergeben 

hätte. Die mehrjährige variable Vergütung für den Referenzzeitraum Geschäftsjahre 

2021/2022 bis 2023/2024 wird unter den fortgeltenden Voraussetzungen in anteiliger Höhe 

von 1/3 des relevanten Betrages im Dezember 2024 ausgezahlt. Für den Zeitraum vom  

1. Oktober 2022 bis zum Ausscheiden von Herrn Grede aus dem Vorstand zum  

28. Februar 2023 wird keine mehrjährige variable Vergütung gezahlt. 

Zielerreichung (Geschäftsjahr 2022/2023) 

Der Aufsichtsrat hatte im November 2020 für die beiden Leistungskriterien Wachstumsrate 

NAV und Vorsteuerergebnis Fondsberatung für den Zeitraum 2020/2021 bis 2022/2023 

nachstehend dargestellte Ziele festgelegt. Grundlage der Zielfestlegung war die entspre-

chende Mittelfristplanung der Gesellschaft. 

 

Zielfestlegung Wachstumsrate NAV (2020/2021 bis 2022/2023): 
 
Wachstumsrate NAV 
(3-Jahres-Durchschnitt)  

Multiplikator für 75 % des Maximalbetrags 
der mehrjährigen variablen Vergütung  Zielerreichungsgrad 

bis 5,9 % 0,0 0

6,0 – 6,9 % 0,1 75 %

7,0 – 7,9 % 0,2 80 %

8,0 – 8,9 % 0,3 85 %

9,0 – 9,9 % 0,4 90 %

10,0 – 10,9 % 0,5 95 %

11,0 – 11,9 % 0,6 100 %

12,0 – 12,9 % 0,7 105 %

13,0 – 13,9 % 0,8 110 %

14,0 – 14,9 % 0,9 115 %

15,0 % oder mehr 1,0 120 %
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Zielfestlegung Vorsteuerergebnis Fondsberatung (2020/2021 bis 2022/2023): 

Vorsteuerergebnis  
Fondsberatung in Mio. Euro 
(3-Jahres-Durchschnitt) 

Multiplikator für 25 % des Maximalbetrags der 
mehrjährigen variablen Vergütung Zielerreichungsgrad 

bis 5,9 0,0 0

6,0 – 6,9 0,1 75 %

7,0 – 7,9 0,2 80 %

8,0 – 8,9 0,3 85 %

9,0 – 9,9 0,4 90 %

10,0 – 10,9 0,5 95 %

11,0 – 11,9 0,6 100 %

12,0 – 12,9 0,7 105 %

13,0 – 13,9 0,8 110 %

14,0 – 14,9 0,9 115 %

15,0 oder mehr 1,0 120 %

Für das Leistungskriterium Wachstumsrate NAV im Referenzzeitraum ergeben sich folgende 

Feststellungen: 

Wachstumsrate NAV war im Referenzzeitraum 

NAV 2020/20211 613,1 Mio. €

NAV 2021/20221 516,2 Mio. €

NAV 2022/20231 631,0 Mio. €

Wachstumsrate (3-Jahres-Durchschnitt) 14,35 %

Multiplikator für 75 % des Maximalbetrags der mehrjährigen variablen Vergütung² 0,9

1 Per Stichtag am 30.9. bereinigt um ausgeschüttete Dividenden, Kapitalmaßnahmen und Aktienrückkäufe 

2 Multiplikator gemäß Zielfestlegung für Referenzzeitraum 

Für das Leistungskriterium Vorsteuerergebnis Fondsberatung im Referenzzeitraum ergeben 

sich folgende Feststellungen: 

Vorsteuerergebnis Fondsberatung im Referenzzeitraum 

Vorsteuerergebnis Fondsberatung 2020/2021 18,0 Mio. €

Vorsteuerergebnis Fondsberatung 2021/2022 15,4 Mio. €

Vorsteuerergebnis Fondsberatung 2022/2023 14,0 Mio. €

Vorsteuerergebnis Fondsberatung (3-Jahres-Durchschnitt) 15,8 Mio. €

Multiplikator für 25 Prozent des Maximalbetrags der mehrjährigen variablen Vergütung1 1,0

1 Multiplikator gemäß Zielfestlegung für Referenzzeitraum 

Melanie Wiese erhält eine mehrjährige variable Vergütung auf anteiliger Basis (9/12 des sich 

für ein volles Geschäftsjahr ergebenden Betrags), die durch den Aufsichtsrat unter Berück-

sichtigung der vorstehend festgestellten Leistungskriterien pauschaliert festgelegt worden ist. 

Anhaltspunkte für Compliance-Verstöße oder sonstige Pflichtverletzungen der Vorstandsmit-

glieder, die Anlass zu einer Reduzierung der mehrjährigen variablen Vergütung gegeben hät-

ten, lagen dem Aufsichtsrat nicht vor. 

Nach Maßgabe der vorstehend dargestellten Regelungen zur mehrjährigen variablen Vergü-

tung ergeben sich für die amtierenden Vorstandsmitglieder die nachfolgend dargestellten 

Auszahlungsbeträge.  

AUSZAHLUNGSBETRAG – MEHRJÄHRIGE VARIABLE VERGÜTUNG IM REFERENZZEITRAUM 2020/2021 BIS 
2022/2023 

Tom Alzin Jannick Hunecke Melanie Wiese1 

75 % des Maximalbetrags (in Tsd. €) 330 330 180

Multiplikator NAV 0,9 0,9 0,9

25 % des Maximalbetrags (in Tsd. €) 110 110 60

Multiplikator Vorsteuerergebnis Fondsberatung 1 1 1

Auszahlungsbetrag -gesamt (in Tsd. €) 407 407 222

1 Vorstandsmitglied seit dem 1. Januar 2023 
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Für das im Berichtsjahr ausgeschiedene Vorstandsmitglied Torsten Grede erfolgen Auszah-

lungen der mehrjährigen variablen Vergütung für den Referenzzeitraum Geschäftsjahre 

2020/2021 bis 2022/2023 im Dezember 2023 mit 2/3 des Betrags, der sich bei fortlaufender 

Tätigkeit von Herrn Grede bis zum Ende des Referenzeitraums ergeben hätte. Für den Zeit-

raum vom 1. Oktober 2022 bis zum Ausscheiden von Herrn Grede aus dem Vorstand zum 

28. Februar 2023 wird keine mehrjährige variable Vergütung gezahlt.  

Auf dieser Grundlage ergeben sich für Herrn Grede hinsichtlich der mehrjährigen variablen 

Vergütung für den Referenzzeitraum Geschäftsjahre 2020/2021 bis 2022/2023 die nachfol-

gend dargestellten Auszahlungsbeträge: 

 

AUSZAHLUNGSBETRAG – MEHRJÄHRIGE VARIABLE VERGÜTUNG IM REFERENZZEITRAUM 2020/2021 BIS 
2022/2023 

  Torsten Grede 

75 % des Maximalbetrags (in Tsd. €) 265

Multiplikator NAV 0,9

25 % des Maximalbetrags (in Tsd. €) 85

Multiplikator Vorsteuerergebnis Fondsberatung 1

Auszahlungsbetrag -gesamt (in Tsd. €) 316

 
Tantieme für Langfristige Beteiligungen  

Die Mitglieder des Vorstands, die dem Investment Advisory Team angehören, können zudem 

eine Tantieme für den Erfolg aus Langfristigen Beteiligungen der DBAG erhalten. Diese Tan-

tieme berücksichtigt den Erfolg der Langfristigen Beteiligungen aus zwei jeweils aufeinander-

folgenden Geschäftsjahren („Investitionsperiode"). Der Tantiemeanspruch entsteht nur, 

wenn die DBAG ihr eingesetztes Kapital zuzüglich einer Mindestrendite von acht Prozent 

jährlich („Internal Rate of Return") realisiert hat. In diesem Fall wird von dem in der jeweiligen 

Investitionsperiode insgesamt erzielten Erfolg ein Teilbetrag von 15 Prozent an Mitglieder des 

Investment Advisory Teams ausgezahlt. Von diesem Teilbetrag erhalten die Mitglieder des 

Vorstands, die dem Investment Advisory Team angehören, jeweils einen bestimmten Anteil. 

Die Auszahlung erfolgt erst nach Rückflüssen an die DBAG. 

Die Vergütung aus der Tantieme für Langfristige Beteiligungen ist auf 65 Prozent des jährli-

chen Festgehalts des jeweiligen Vorstandsmitglieds begrenzt. Wird diese Höchstgrenze über-

schritten, wird der die Höchstgrenze übersteigende Betrag erst im folgenden Geschäftsjahr 

fällig; ein solcher „Überlauf“ findet für jeden Anspruch nur zweimal statt. Zahlungen der 

Tantieme für Langfristige Beteiligungen können auch noch nach der Beendigung des Vor-

standsdienstvertrags des jeweiligen Vorstandsmitglieds geleistet werden, unterliegen dann 

aber weiterhin der Höchstgrenze von 65 Prozent des (letzten) Festgehalts. 

Die Tantieme für Langfristige Beteiligungen setzt gezielt Anreize zur erfolgreichen Entwick-

lung des Portfolios Langfristiger Beteiligungen der DBAG, die neben den Beteiligungen an 

der Seite der DBAG-Fonds Bestandteil der Beteiligungsstrategie der DBAG sind. 

Im Berichtsjahr ist eine Veräußerung der R+S Group vereinbart worden, deren Vollzug zum 

Ende des Berichtsjahres noch nicht erfolgt war. Über eine Tantieme hinsichtlich des Erfolgs 

aus dieser Langfristigen Beteiligung wird daher gegebenenfalls im Vergütungsbericht für das 

Geschäftsjahr 2023/2024 berichtet. 

Nachlaufende variable Vergütungen aus alten Vergütungsmodellen 

Für Jannick Hunecke können zudem nachlaufende variable Vergütungsbestandteile aus alten 

Vergütungsmodellen für Mitglieder des Investmentteams zum Tragen kommen. Gleiches gilt 
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für das im Berichtsjahr ausgeschiedene Vorstandsmitglied Torsten Grede sowie für weitere 

ehemalige Vorstandsmitglieder im Rahmen der Bestandsregelungen. 

Sämtliche nachlaufenden variablen Vergütungen aus alten Vergütungsmodellen berücksich-

tigen besonders die langfristige Messung des Investitionserfolgs und tragen somit zur lang-

fristigen Entwicklung der Gesellschaft bei. 

› Bonus EK-Rendite: Die Beteiligung am Erfolg aus Investments, die bis zum  

31. Dezember 2000 zugesagt waren, orientiert sich an der Eigenkapitalrendite der DBAG. 

Eine Erfolgsbeteiligung setzt ein, sofern die Eigenkapitalrendite des Berichtsjahres vor 

Steuern und Tantiemen 15 Prozent erreicht hat. Dabei bezieht sich das Eigenkapital 

kalkulatorisch nur auf diese Beteiligungen. Torsten Grede hat für das Geschäftsjahr 

2022/2023 aus diesem Vergütungsmodell einen Anspruch in Höhe von  2.045,20 Euro 

und Jannick Hunecke einen Anspruch in Höhe von 360,00 Euro. 

› Bonus TP2001: Für Investments, die zwischen 2001 und 2006 eingegangen wurden, setzt 

die Erfolgsbeteiligung ein ab einer Mindestverzinsung der Investments von acht Prozent 

jährlich nach kalkulatorischen Kosten in Höhe von zwei Prozent. Sie wird ebenfalls nur 

aus realisierten Erträgen gezahlt. Zwei Drittel dieses Vergütungsanspruchs werden nach 

Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres ausgezahlt. Der Anspruch aus dem verbleibenden 

Drittel wird nach Ablauf der Desinvestitionsphase aller einbezogenen Investments in einer 

Endabrechnung überprüft und in Höhe des verbleibenden Endanspruchs ausgezahlt. Für 

das Geschäftsjahr 2022/2023 bestehen aus diesem Vergütungsmodell keine Ansprüche. 

Hinsichtlich der entsprechenden nachlaufenden variablen Vergütungen für ehemalige 

Vorstandsmitglieder, deren Tätigkeitsende in ein mehr als zehn Jahre zurückliegendes 

Geschäftsjahr fällt, wird auf die zusammengefassten Angaben im Abschnitt zur gewährten 

und geschuldeten Vergütung der ehemaligen Vorstandsmitglieder verwiesen. 

Versorgungszusagen 

Die ursprünglich bei der DBAG angebotenen Versorgungsordnungen sind seit dem  

2. Januar 2001 (Pensionszusage) bzw. seit dem Beginn des Geschäftsjahres 2004/2005  

(Beitragsplan) geschlossen. Soweit ein Vorstandsmitglied vor seinem Eintritt in den Vorstand 

Versorgungszusagen von der DBAG in der Form der Zusage eines bestimmten jährlichen Ru-

hegehalts oder in Form jährlicher Beiträge zu einem Versorgungsplan erhalten hat, werden 

diese fortgeführt. 

Der Dienstvertrag von Jannick Hunecke sieht vor, dass die ihm von der Gesellschaft vor sei-

nem Eintritt in den Vorstand erteilte Versorgungszusage in Form einer beitragsorientierten 

Direktzusage fortbesteht, jedoch in der Höhe festgeschrieben wird, wie sie zu Beginn der 

Vorstandstätigkeit bestand. Weitere Beiträge zu der Versorgungszusage und/oder Erhöhun-

gen des Versorgungsanspruchs von Jannick Hunecke erfolgen nicht.  

Am 30. September 2023 betrug der Barwert dieser Pensionsverpflichtung  

1.052 Tausend Euro (Vorjahr: 1.029 Tausend Euro). 

Tom Alzin und Melanie Wiese haben keine Altersversorgungszusage. Das im Berichtsjahr aus-

geschiedene Vorstandsmitglied Torsten Grede hatte als zum 1. Januar 2001 erstmalig er-

nanntes Vorstandsmitglied eine Pensionszusage, die ein in absoluter Höhe festgelegtes jähr-

liches Ruhegeld in Höhe von 87 Tausend Euro vorsieht. Am 30. September 2023 betrug der 

Barwert dieser Pensionsverpflichtung 2.777 Tausend Euro (Vorjahr: 2.291 Tausend Euro).  

Sämtliche Vorstandsmitglieder sind darüber hinaus über den BVV Versicherungsverein des 

Bankgewerbes a.G. abgesichert, wobei die DBAG den satzungsmäßigen Arbeitgeberanteil 

der Versorgungsbeiträge trägt (als Teil der Nebenleistungen erfasst). 
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Nebenleistungen 

Den Vorstandsmitgliedern können folgende Nebenleistungen gewährt werden: 

› Geschäftswagen, der auch privat genutzt werden darf (ersatzweise Zahlung einer Car 

Allowance), 

› Smartphone, das auch privat genutzt werden darf, 

› Absicherung durch Unfallversicherungen, 

› Absicherung durch Risikolebensversicherungen, 

› Beiträge zur gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung, 

› Zahlung zur privaten Altersabsicherung in Höhe des Beitrags, der zur gesetzlichen 

Rentenversicherung zu leisten wäre, wenn das Vorstandsmitglied der Versicherungspflicht 

in der gesetzlichen Rentenversicherung unterliegen würde, 

› Übernahme der Kosten für jährlich eine umfassende ärztliche Untersuchung, 

› Übernahme der Kosten für die Teilnahme an Unternehmergesprächen und ähnlichen 

Netzwerk- und Entwicklungsmaßnahmen. 

 

Die gewährten Nebenleistungen bestehen im Wesentlichen aus Zahlungen zur privaten Al-

tersabsicherung (in Höhe des Beitrags, der zur gesetzlichen Rentenversicherung zu leisten 

wäre, wenn das Vorstandsmitglied der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversi-

cherung unterliegen würde), Beiträgen zur gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung 

und der Nutzung eines Geschäftswagens. Als Nebenleistungen erfasst werden auch der Ar-

beitgeberbeitrag der beschriebenen Absicherung im BVV Versicherungsverein des Bankge-

werbes a.G. Der Gesamtwert der Nebenleistungen ist pro Geschäftsjahr auf maximal zehn 

Prozent des Festgehalts des jeweiligen Vorstandsmitglieds beschränkt. 

Die im Berichtsjahr gewährten Nebenleistungen sind in untenstehenden Tabellen (Abschnitt 

„Gewährte und geschuldete Vergütung der gegenwärtigen und im Berichtsjahr ausgeschie-

denen Vorstandsmitglieder“) individuell betragsmäßig ausgewiesen. Dabei sind die Neben-

leistungen mit ihren Kosten oder in Höhe ihres geldwerten Vorteils berücksichtigt. 

Im Rahmen der zuletzt ausgewiesenen Nebenleistungsbeträge wurde kalkulatorisch zu Un-

recht auch ein Ersatz von Auslagen berücksichtigt. Die Vergütungsbeträge der gewährten 

Nebenleistungen sind daher tatsächlich geringer als zuvor berichtet. Die korrigierten Neben-

leistungsbeträge sind vorliegend in den entsprechenden Abschnitten dargestellt. 

Einhaltung der Maximalvergütung 

Die für ein Geschäftsjahr gewährte Vergütung, bestehend aus Festgehalt, einjähriger variab-

ler Vergütung, mehrjähriger variabler Vergütung, gegebenenfalls Tantieme für Langfristige 

Beteiligungen, Versorgungszusage sowie Nebenleistungen, ist für jedes Vorstandsmitglied 

auf einen Maximalbetrag in Höhe von 1.888 Tausend Euro brutto begrenzt. Bei der Berech-

nung werden Auszahlungen der variablen Vergütung jeweils dem vor der Auszahlung liegen-

den Geschäftsjahr zugeordnet. Etwaige nachlaufende variable Vergütungszahlungen aus in 

der Vergangenheit abgeschlossenen Vergütungsmodellen werden ebenfalls berücksichtigt. 

Für die Ermittlung des Betrages der Versorgungszusage wird sowohl bei der Festlegung der 

Zielgesamtvergütung als auch bei der Festlegung der Maximalvergütung auf den Versor-

gungsaufwand des jeweiligen Geschäftsjahres abgestellt. 
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Die Maximalvergütung ist im Berichtsjahr eingehalten worden. Für die amtierenden Vor-

standsmitglieder ist dies der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. 

EINHALTUNG DER MAXIMALVERGÜTUNGEN 

  Tom Alzin 
in Tsd. € 

 Jannick Hunecke 
in Tsd. € 

 Melanie Wiese 
in Tsd. € 

Feste Vergütung       

Festgehalt  550 550 300

Nebenleistungen  32 33 28

Versorgungsaufwand  0 67 0

Variable Vergütung       

Einjährige variable Vergütung1  179 179 95

Mehrjährige variable Vergütung1  407 407 222

Tantieme für Langfristige Beteiligungen1  0 0 0

Nachlaufende variable Vergütungen aus alten 

Vergütungsmodellen  - 0,36 -

Gesamtvergütung  1.168 1.236 645

Maximalvergütung  1.888 1.888 1.888

1 Auszahlung nach Ende des Berichtsjahres 

Für das im Berichtsjahr ausgeschiedene Vorstandsmitglied Torsten Grede ist die  

festgelegte Maximalvergütung ebenfalls eingehalten (gewährte Gesamtvergütung i.H.v.  

683 Tausend Euro).  

Malus- und Clawback (Rückforderung oder Reduzierung variabler Vergütung) 

Gemäß den dienstvertraglich vereinbarten Regelungen kann der Aufsichtsrat im Fall von 

schweren Pflichtverletzungen von dem jeweiligen Mitglied des Vorstands die einjährige vari-

able Vergütung und/oder die mehrjährige variable Vergütung für das Jahr, in dem die 

schwere Pflichtverletzung erfolgt ist, ganz oder teilweise zurückfordern (Claw-Back) oder ein-

behalten (Malus). Eine Rückforderung ist auch noch nach dem Ausscheiden des Vorstands-

mitglieds möglich. 

Der Aufsichtsrat hat von der Möglichkeit, variable Vergütungsbestandteile zurückzufordern, 

im Berichtsjahr keinen Gebrauch gemacht, da keine Vorkommnisse eingetreten sind, die 

hierzu Veranlassung gegeben hätten. 

Verpflichtung zur Anlage in Aktien der Gesellschaft 

Die Vorstandsmitglieder sind verpflichtet, mindestens 35 Prozent des Nettobetrags der ihnen 

in dem jeweiligen Jahr gezahlten mehrjährigen variablen Vergütung in Aktien der DBAG zu 

investieren. Das Vorstandsmitglied ist verpflichtet, die so erworbenen Aktien mindestens vier 

Jahre, jedoch nicht über den Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft im Vorstand hinaus, 

zu halten. Der Erwerb der Aktien der DBAG muss innerhalb von sechs Monaten nach der 

Auszahlung der jeweiligen mehrjährigen variablen Vergütung erfolgen. Der Erwerb darf je-

doch nur zu Zeitpunkten erfolgen, zu denen der Erwerb der Aktien insiderrechtlich und nach 

Anwendung der internen Richtlinien der DBAG zulässig ist.  

Im Berichtsjahr haben die amtierenden Vorstandsmitglieder in nachstehend dargestelltem 

Umfang DBAG-Aktien erworben. Die jeweiligen Investitionsziele (35 Prozent des Nettobe-

trags der im Berichtsjahr ausgezahlten mehrjährigen variablen Vergütung) wurden somit er-

reicht bzw. übertroffen: 

AKTIENERWERB DURCH AKTUELLE VORSTANDSMITGLIEDER IM BERICHTSJAHR 

  Tom Alzin 
in Tsd. € 

 Jannick Hunecke 
in Tsd. € 

 Melanie Wiese 
in Tsd. € 

Erwerbsvolumen DBAG-Aktien1 
Geschäftsjahr 2022/2023 184 51 17

1 Volumen der im Berichtsjahr erfolgten Käufe von DBAG-Aktien (Anschaffungskosten ohne Erwerbsnebenkosten) 
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Weitere Regelungen im Zusammenhang mit der Beendigung der Vorstandstä-
tigkeit 

Die Vorstandsdienstverträge werden regelmäßig mit einer Laufzeit von drei bis fünf Jahren 

abgeschlossen. Der Aufsichtsrat kann hiervon in begründeten Einzelfallen abweichen. Zah-

lungen an Vorstandsmitglieder im Fall der vorzeitigen Beendigung des Vorstandsdienstver-

trags sind vertraglich auf zwei Jahresvergütungen (einschließlich Nebenleistungen) be-

schränkt und dürfen nicht die Vergütung für die Restlaufzeit des Vorstandsdienstvertrags, die 

ohne die vorzeitige Beendigung geschuldet gewesen wäre, überschreiten. Die Auszahlung 

noch offener variabler Vergütungsbestandteile, die auf die Zeit bis zur Vertragsbeendigung 

entfallen, erfolgt auch im Fall der Vertragsbeendigung nach den ursprünglich vereinbarten 

Zielen bzw. Vergleichsparametern und zu den vereinbarten Fälligkeitszeitpunkten. 

Der zwischen der Gesellschaft und Torsten Grede abgeschlossene Vertrag zur Aufhebung 

seines bis zum 31. Dezember 2023 abgeschlossenen Dienstvertrags im Hinblick auf dessen 

Tätigkeitsende zum 28. Februar 2023 enthält keine Abfindungsregelung. Die an Torsten 

Grede im Berichtsjahr insgesamt gewährte Vergütung ist untenstehender Tabelle (Gewährte 

und geschuldete Vergütung nach § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG – Im Berichtsjahr ausgeschiedene 

Vorstandsmitglieder) zu entnehmen. 

Gewährte und geschuldete Vergütung der gegenwärtigen und im Berichtsjahr 
ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder 

Die folgenden Tabellen stellen die den gegenwärtigen und im Berichtsjahr ausgeschiedenen 

Vorstandsmitgliedern „gewährte und geschuldete“ Vergütung einschließlich des jeweiligen 

relativen Anteils nach § 162 Abs. 1 Satz 1, Satz 2 Nr. 1 AktG dar. 

Demnach sind alle Beträge, die den Vorstandsmitgliedern im Berichtsjahr zugeflossen sind 

(gewährte Vergütung) und alle rechtlich fälligen, aber bisher nicht zugeflossenen Vergütun-

gen (geschuldete Vergütung) enthalten. 

Die einjährige variable Vergütung für die Tätigkeit im Berichtsjahr wird als im Berichtsjahr 

gewährte Vergütung angesehen, auch wenn eine Auszahlung erst nach Ende des Berichts-

jahres erfolgt, da die zugrunde liegende Tätigkeit im Berichtsjahr vollständig erbracht worden 

ist. Gleiches gilt für die mehrjährige variable Vergütung. Hinsichtlich der Tantieme für Lang-

fristige Beteiligungen, der Bonus EK-Rendite sowie des Bonus TP2001 zeigen die ausgewie-

senen Beträge ebenfalls eine gegebenenfalls für das Berichtsjahr gewährte Vergütung. 

Die jeweiligen relativen Anteile der einzelnen Vergütungselemente sind in Bezug auf die je-

weils gewährte und geschuldete Gesamtvergütung dargestellt. Die Vergütungsanteile sind 

dementsprechend nicht mit Vergütungsanteilen aus dem Vergütungssystem identisch, denen 

die Zielgesamtvergütung zugrunde liegt. 
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GEWÄHRTE UND GESCHULDETE VERGÜTUNG NACH § 162 ABS. 1 SATZ 1 AKTG – AMTIERENDE VORSTANDSMITGLIEDER1 

   

Tom Alzin 

Sprecher des Vorstands   

Jannick Hunecke 

Mitglied des Vorstands  

Melanie Wiese 

Mitglied des Vorstands 

   2022/2023  2021/2022   2022/2023  2021/2022  2022/2023  2021/2022 

  in Tsd. € in %  in Tsd. € in %  in Tsd. € in %  in Tsd. € in %  in Tsd. € in %  in Tsd. € in % 

Festvergütung  550 47  529 55 550 47 529 55  300  47  - - 

Nebenleistungen2  32  3  44 5 33 3 30 3  28  4  - - 

Summe  582 50  573 59 583 50 559 59  328  51  - - 

Einjährige variable Vergütung  179 15  130 13 179 15 130 14  95  15  - - 

Mehrjährige variable Vergütung  407 35  265 27 407 35 265 28  222  34  - - 

Tantieme für Langfristige Beteiligungen  0 0  0 0 0 0 0 0  0  0  - - 

„Bonus EK-Rendite“  0 0  0 0 0,36 0,03 1 0  0  0  - - 

„Bonus TP2001“  0 0  0 0 0 0 0 0  0  0  - - 

Gesamtvergütung (i.S.v. § 162 AktG)  1.168 100  968 100 1.169 100 955 100  645  100  - - 

Versorgungsaufwand3  0 -  0 - 67  - 65 -  0  0  - - 

Gesamtvergütung  
(inkl. Versorgungsaufwand)  1.168 -  968 - 1.236 - 1.020 -  645  -  - - 

1 Aufgrund von Rundungen ergeben die Prozentwerte gegebenenfalls nicht überall 100 Prozent. 

2 Für das Vorjahr (Geschäftsjahr 2021/2022) sind korrigierte Beträge ausgewiesen (s. Erläuterung Abschnitt „Neben-

leistungen“). 

3 Der Versorgungsaufwand wird aus Transparenzgründen zusätzlich angegeben, ist jedoch nicht Teil der gewährten 

oder geschuldeten Vergütung. Die satzungsmäßigen Arbeitgeberanteile der Beiträge zum BVV Versicherungsverein 

des Bankgewerbes a.G. sind in den Nebenleistungen erfasst.    

 

GEWÄHRTE UND GESCHULDETE VERGÜTUNG NACH § 162 ABS. 1 SATZ 1 AKTG –  
IM BERICHTSJAHR AUSGESCHIEDENE VORSTANDSMITGLIEDER1  

   

Torsten Grede 

Mitglied und Sprecher des Vorstands bis 28. 

Februar 2023 

  2022/2023  2021/2022 

  in Tsd. € in %  in Tsd. € in % 

Festvergütung  267 39 640 65

Nebenleistungen2  13 2 29 3

Summe  280 41 669 68

Einjährige variable Vergütung  85 12 157 16

Mehrjährige variable Vergütung)  316 46 146 15

Tantieme für Langfristige Beteiligungen  0 0 0 0

„Bonus EK-Rendite“  2 0 8 1

„Bonus TP2001“  0 0 0 0

Gesamtvergütung (i.S.v. § 162 AktG)  683 100 980 100
Versorgungsaufwand³  0 - 46 -

Gesamtvergütung (inkl. Versorgungsaufwand)  683 - 1.026 -

1 Aufgrund von Rundungen ergeben die Prozentwerte nicht überall 100 Prozent. 

2 Für das Vorjahr (Geschäftsjahr 2021/2022) sind korrigierte Beträge ausgewiesen (s. Erläuterung Abschnitt „Neben-

leistungen“). 

3 Die satzungsmäßigen Arbeitgeberanteile der Beiträge zum BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G. sind in 

den Nebenleistungen erfasst. 

Soweit die Vorstandsmitglieder Bezüge für Organfunktionen in Portfoliounternehmen erhal-

ten, führen sie diese an die DBAG ab. Bezüge für Organfunktionen in anderen Unternehmen 

oder Institutionen dürfen bei entsprechender Genehmigung durch den Aufsichtsrat bei dem 

jeweiligen Vorstandsmitglied verbleiben. 

Im Berichtsjahr sind den gegenwärtigen und im Berichtsjahr ausgeschiedenen Vorstandsmit-

gliedern keine Leistungen hinsichtlich ihrer Tätigkeit als Vorstand von einem Dritten zugesagt 

oder gewährt worden. 

Gewährte und geschuldete Vergütung der ehemaligen Vorstandsmitglieder 

Herr Dr. Rolf Scheffels hat im Berichtsjahr einen Anspruch auf einen nachlaufenden variablen 

Vergütungsbestandteil (Bonus EK-Rendite) in Höhe von 2.045,20 Euro. Für ehemalige 
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Vorstandsmitglieder, die vor dem 30. September 2013 ausgeschieden sind, werden im Ein-

klang mit § 162 Abs. 5 AktG die personenbezogenen Angaben unterlassen. 

Der Barwert der Pensionsverpflichtungen für ehemalige Vorstandsmitglieder und deren Hin-

terbliebene betrug zum Bilanzstichtag 21.601 Tausend Euro (Vorjahr: 20.667 Tausend Euro). 

Aufsichtsratsvergütung 

Grundzüge der Vergütung des Aufsichtsrats 

Die im Berichtsjahr gewährte und geschuldete Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats 

wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20. Februar 2020 festgelegt und durch 

Beschluss der Hauptversammlung vom 25. Februar 2021 bestätigt. 

Die Vergütung besteht aus einer jährlichen festen Vergütung von 60 Tausend Euro („Basis-

vergütung“) sowie Vergütungen für den Aufsichtsratsvorsitz, für den stellvertretenden Vor-

sitz und für Ausschusstätigkeiten („Zusatzvergütung“). Der Vorsitzende des Aufsichtsrats er-

hält unabhängig von der Mitgliedschaft in mehreren Ausschüssen maximal das Zweifache der 

Basisvergütung. Der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats und der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses erhalten maximal das Anderthalbfache der Basisvergütung. Die Mit-

gliedschaft im Präsidium und im Prüfungsausschuss wird mit einem Viertel dieses Betrags 

vergütet, der Vorsitz im Prüfungsausschuss mit der Hälfte der Basisvergütung. 

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder berücksichtigt die konkrete Funktion und die Ver-

antwortung der Mitglieder des Aufsichtsrats. Insbesondere wird der höhere zeitliche Arbeits-

aufwand des Aufsichtsratsvorsitzenden, des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden so-

wie der Vorsitzenden und der Mitglieder von Ausschüssen angemessen berücksichtigt. Die 

Vergütungsstruktur entspricht dabei den Empfehlungen des DCGK. Eine variable Vergütung 

ist im Hinblick auf die uneingeschränkte Gewährleistung der unabhängigen Kontroll- und 

Beratungsfunktion des Aufsichtsrats nicht vorgesehen. 

Die Vergütung ist mit Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres zu zahlen. Aufsichtsratsmitglie-

der, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss 

angehören oder den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz im Aufsichtsrat oder den Vor-

sitz im Prüfungsausschuss führen, erhalten eine im Verhältnis der Zeit geringere Vergütung. 

Im Berichtsjahr ist die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder vollumfänglich nach Maßgabe 

der vorstehenden Festlegungen erfolgt. Eine Möglichkeit zur Vergütungsrückforderung ist 

nicht vorgesehen und dementsprechend auch keine Rückforderung erfolgt. 

Gewährte und geschuldete Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 

Die folgende Tabelle stellt die den jeweiligen Aufsichtsratsmitgliedern im abgelaufenen Ge-

schäftsjahr 2022/2023 gewährte und geschuldete Vergütung einschließlich des jeweiligen 

relativen Anteils nach § 162 Abs. 1 Satz 1, Satz 2 Nr. 1 AktG dar. Angegeben ist die für die 

Tätigkeit im Berichtsjahr geleistete Vergütung, auch wenn die Auszahlung erst nach Ende des 

Berichtsjahres erfolgt. 
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INDIVIDUALISIERTER AUSWEIS DER GEWÄHRTEN UND GESCHULDETEN VERGÜTUNG (AUFSICHTSRAT)1 

Aufsichtsratsmitglied (Position) Basisvergütung Zusatzvergütung Gesamt

 in Tsd. € in % in Tsd. € in % in Tsd. €

Dr. Hendrik Otto (Vorsitzender)  60 50 60 50 120

Vorjahr (2021/2022)  60 50 60 50 120

Dr. Jörg Wulfken2 (stellvertretender Vorsitzender)  60 66,6 30 33,3 90

Vorjahr (2021/2022)  60 66,6 30 33,3 90

Prof. Dr. Kai C. Andrejewski3  42 71 21 29 63

Vorjahr (2021/2022)   -  -  -  -  -

Sonja Edeler4  60 80 15 20 75

Vorjahr (2021/2022)  60 80 15 20 75

Axel Holtrup  60 100 0 0 60

Vorjahr (2021/2022)  60 100 0 0 60

Dr. Maximilian Zimmerer5  60 91 6 9 66

Vorjahr (2021/2022)  60 100 0 0 60

Gesamtvergütung  342 72 132 28 474

Vorjahr (2021/2022)6  300 74 105 26 405

1 Aufgrund von Rundungen ergeben die Prozentwerte nicht überall 100 Prozent.  

2 Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats seit dem 1. Oktober 2022; Vorsitzender des Prüfungsausschusses in 

der Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 28. Februar 2023. 

3 Eintritt in den Aufsichtsrat am 17. Januar 2023; Vorsitzender des Prüfungsausschusses und Mitglied des Präsidiums 

seit dem 1. März 2023. 

4 Frau Sonja Edeler ist zum Ablauf des Geschäftsjahres (30. September 2023) aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. 

5 Mitglied im Präsidialausschuss in der Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 28. Februar 2023. 

6 Bereinigter Vorjahreswert ohne die Vergütung für Herrn Philipp Möller (Aufsichtsratsmitglied bis zum 30. September 

2022), dem im Berichtsjahr keine Vergütung mehr gewährt bzw. geschuldet wurde. 

 
Vergleichende Darstellung der Vergütungs- und Ertragsentwicklung 

Im Folgenden findet sich die vergleichende Darstellung gemäß § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 

AktG, welche die jährliche Veränderung der jeweiligen den Mitgliedern des Vorstands und 

des Aufsichtsrats gewährten Vergütung, die Ertragsentwicklung der Gesellschaft sowie die 

jährliche Veränderung der durchschnittlichen Vergütung der Arbeitnehmer auf Vollzeitäqui-

valenzbasis über die letzten fünf Geschäftsjahre umfasst (sog. Vertikalvergleich). Die DBAG 

wird die Darstellung im Einklang mit § 26j Abs. 2 EGAktG sukzessive aufbauen, sodass vor-

liegend zunächst die Entwicklungen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022/2023 sowie für 

das Geschäftsjahr 2021/2022 jeweils mit dem vorangegangenen Geschäftsjahr verglichen 

werden. 

Die Gegenüberstellung zeigt die für die gegenwärtigen und früheren Mitglieder des Vor-

stands und des Aufsichtsrats im jeweiligen Geschäftsjahr gewährte und geschuldete Vergü-

tung. Für die Ertragsentwicklung wurde neben dem Jahresüberschuss/-fehlbetrag der DBAG, 

dessen Angabe gesetzlich vorgeschrieben ist, auch die Entwicklung des Nettovermögens-

werts der Private-Equity-Investments sowie das Ergebnis der Fondsberatung aufgeführt, wie 

sie im neuen Vergütungssystem auch für die Bemessung der mehrjährigen variablen Vergü-

tung herangezogen werden. Die ausgewiesene durchschnittliche Vergütung der Mitarbeiter 

(ohne Organmitglieder; Praktikanten; Werkstudenten; Auszubildende) auf Vollzeitäquiva-

lenzbasis beruht auf dem Personalaufwand für Löhne und Gehälter inklusive der Lohnsteuer, 

Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Nebenleistungen und variablen Vergütungsbe-

standteile für die Gesamtbelegschaft der DBAG. 
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2022/2023  2021/2022 

Veränderung 

2022/2023 - 

2021/2022  2020/2021 

Veränderung 

2021/2022 - 

2020/2021 

in Tsd. € in Tsd. € in %  in Tsd. € in %

I. Vorstandsmitglieder  
(im Geschäftsjahr 2022/2023 amtierend)1      

Tom Alzin (Sprecher des Vorstands  seit dem 1. März 

2023; Mitglied des Vorstands seit dem 1. März 2021) 1.168  968 21 527 84

Jannick Hunecke (seit dem 1. März 2021)  1.169  955 22 531 80

Melanie Wiese (seit dem 1. Januar 2023)  645  - - - -

Torsten Grede (bis 28. Februar 2023)  683  980 -30 1.161 -16

II. Ehemalige Vorstandsmitglieder      
Dr. Rolf Scheffels (bis 28. Februar 2021)  2  8 -75 547 -99

II. Aufsichtsratsvergütung      
Dr. Hendrik Otto (Vorsitzender)  120  120 0 120 0

Dr. Jörg Wulfken (stellvertretender Vorsitzender)  90  90 0 90 0

Prof. Dr. Kai C. Andrejewski  

(seit dem 17. Januar 2023)  63  - -  - -

Sonja Edeler2  75  75 0 75 0

Axel Holtrup  60  60 0 60 0

Dr. Maximilian Zimmerer  66  60 10 60 0

III. Ertragsentwicklung      

Nettovermögenswert  669.379  573.707 16,7 678.466 -15,4

Ergebnis aus der Fondsberatung  14.046  15.377 -22,0 18.012 -14,6

Jahresüberschuss (HGB)  54.587  744 >100,0 64.550 -98,8

IV. Durchschnittliche Vergütung der Mitarbeiter      

Durchschnittsvergütung  259  217 19 249 -13

1 Beträge der in den zurückliegenden Geschäftsjahren 2020/2021 bzw. 2021/2022 gewährten oder geschuldeten Ver-

gütung für die (ehemaligen) Vorstandsmitglieder berücksichtigen korrigierte Angaben zur Höhe der Nebenleistungen 

(s. Erläuterung Abschnitt „Nebenleistungen“). 

2 Frau Sonja Edeler ist zum Ablauf des Geschäftsjahres (30. September 2023) aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. 

  


